
tragstellerin, das beim Antragsgegner Zweifel an ihrer 
Fähigkeit zur Ausübung der Funktion des Straßenver
trauensmannes hervorrief. Audi wenn er dabei in un
richtiger und keineswegs zu billigender Weise vorging, 
so ist sein Verhalten doch nicht strafbar im Sinne des 
Gesetzes.
Die Schiedskommission wird daher in der erneuten 
Beratung unter Würdigung aller Umstände und der 
Tatbestandsmäßigkeit gemäß Ziff. 31 Abs. 2 SchK-Richt- 
linie in ihrem Beschluß festzustellen haben, daß keine 
strafbare Handlung des Antragsgegners vorliegt.*

* Da das Kreisgericht im Einspruchsverfahren festgestellt hat, 
daß keine Beleidigung vorliegt, hätte es die Sache selbst end
gültig abschließen müssen (vgl. Abschn. IV, 4 b des Beschlusses 
des Plenums des Obersten Gerichts vom 20. Dezember 1967, in 
diesem Heft). — D. Red.

Ziff. 29 Abs. 4 SchK-Richtlinie.
Bei gegenseitigen Beleidigungen kann die Schiedskom
mission nur dann auch über die Gegenbeleidigung be
raten und Erziehungsmaßnahmen gegen den Antrag
steller festlegen, wenn der Antragsgegner dies späte
stens in der Beratung beantragt.
KrG Rostock-Land, Beschl. vom 14. Juni 1967 — 2 S 
14/67.

Die Antragstellerin hat eine Beratung der Schiedskom
mission beantragt, weil die Antragsgegnerin einer an
deren Bürgerin gegenüber die Familie der Antragstel
lerin ungerechtfertigt des Diebstahls von Holz und 
Kohlen bezichtigt habe. In der Beratung bestritt die 
Antragsgegnerin eine solche Handlung. Daraufhin be
leidigte die Antragstellerin sowohl die Antragsgegnerin 
als auch verschiedene andere anwesende Bürger.
Die Schiedskommission stellte daraufhin fest, daß die 
von der Antragstellerin erhobene Anschuldigung nicht 
den Tatsachen entspricht. Sie verpflichtete diese, ihre 
beleidigenden Äußerungen zurückzunehmen, und sprach 
ihr außerdem eine Rüge aus.
Gegen diesen Beschluß legte die Antragstellerin Ein
spruch ein.
Die Strafkammer des Kreisgerichts hat den Beschluß 
der Schiedskommission aufgehoben und die Sache zur 
erneuten Beratung und Entscheidung zurückgegeben.

Aus den G r ü n d e n :
Die Schiedskommission hat in ihrer Entscheidung die 
gesetzlichen Bestimmungen über die Voraussetzungen 
der Beratung einer Beleidigungssache (Ziff. 29 Abs. 4 
SchK-Richtlinie) und über die von ihr zum Abschluß 
der Beratung zu treffenden Maßnahmen (Ziff. 31, 32 
SchK-Richtlinie) nicht beachtet.
Die Beratung der Schiedskommission in dieser Belei
digungssache, in der mehrere Bürger zu der von der 
Antragstellerin gemachten Behauptung gehört wurden, 
hat ergeben, daß die gegen die Antragsgegnerin erho
bene Anschuldigung nicht begründet war. Daraufhin 
hätte die Schiedskommission über den Antrag entschei
den und gemäß Ziff. 31 Abs. 2 SchK-Richtlinie durch 
Beschluß feststellen müssen, daß die Antragsgegnerin 
keine strafbare Handlung begangen hat.
Obwohl die Antragstellerin verschiedentlich und insbe
sondere auch in der Beratung der Schiedskommission 
selbst Anlaß zu gesellschaftlicher Kritik gegeben haben 
mag, war bei der Beratung der vorliegenden Sache zu 
beachten, daß die sich aus dem A n t r a g  ergebende 
Anschuldigung im Mittelpunkt der Beratung zu stehen 
hatte. Die beleidigenden Äußerungen der Antragstelle
rin konnten nur dann in die Beratung eirabezogen wer
den, wenn von den davon betroffenen Bürgern ein 
entsprechender Antrag gestellt worden wäre. Wenn die 
Schiedskommission in der Beratung zu der Auffassung 
gekommen ist, daß der Konflikt nur in seiner Gesamt

heit und unter Würdigung aller Ursachen und Hinter
gründe zu lösen war, so hätte sie die betroffenen Per
sonen anregen müssen, entsprechende Anträge zu stel
len, und sich mit diesen in jeder Beziehung sachlich 
auseinandersetzen müssen.
Da das die Schiedskommission nicht beachtet hat, kam 
es zu dem unrichtigen Ergebnis, daß sie nicht über den 
den Gegenstand der Beratung bildenden Antrag ent
schieden, sondern in unzulässiger Weise gegen die An
tragstellerin eine Rüge ausgesprochen hat. Unter die
sen Gesichtspunkten war daher dem Einspruch statt
zugeben und der Beschluß der Schiedskommission 
gemäß Ziff. 34 SchK-Richtlinie aufzuheben.

Ziff. 27 SchK-Richtlinie.
In Beleidigungssachen ist die Schiedskommission ver
pflichtet, Bürger, die über den Hergang und die Ur
sachen der Beleidigung etwas aussagen können, in der 
Beratung anzuhören.
KrG Reichenbach (Vogtl.), Beschl. vom 15. Juli 1966 — 
S 66 66.

Der Antragsteller hat die Schiedskommission um Bera
tung wegen Beleidigung ersucht, weil der Antragsgeg
ner ihn und seine Söhne ungerechtfertigt des Diebstahls 
bezichtigt habe. Der Antragsgegner hat eine solche 
Äußerung bestritten. Die Schiedskommission schloß, 
ohne sich um die Aufklärung des Sachverhalts zu be
mühen und obwohl sich die Parteien auch nicht aus
gesöhnt hatten, die Beratung mit der Empfehlung ab, 
die Sache auf sich beruhen zu lassen.
Gegen diesen Beschluß legte der Antragsteller Ein
spruch ein.
Die Strafkammer des Kreisgerichts hat nach münd
licher Verhandlung den Beschluß der Schiedskommis
sion aufgehoben und die Sache zur erneuten Beratung 
und Entscheidung zurückgegeben.

Aus den G r ü n d e n :
Die Schiedskommission hat in der Beratung nicht alles 
getan, um den Sachverhalt mit den ihr zur Verfügung 
stehenden Mitteln aufzuklären. Obwohl der beschul
digte Bürger bestritten hat, die ihm zur Last gelegte 
beleidigende Äußerung getan zu haben, und der An
tragsteller bei seinem Antrag blieb, Maßnahmen gegen 
den Antragsgegner festzulegen, wurde die Sache ohne 
ausreichende Aufklärung des Sachverhalts und ohne 
Aussöhnung der Parteien lediglich mit einer Empfeh
lung abgeschlossen. Die durchaus gegebene Möglichkeit, 
den Hergang und die Gründe des Konflikts zwischen 
den Parteien durch das Anhören weiterer Bürger auf
zuklären, hat die Schiedskommission in der Beratung 
nicht wahrgenommen.
Der zu dem Antrag führende Vorfall hatte sich in An
wesenheit. anderer Bürger ereignet. Diese Bürger waren 
namentlich bekannt, und die Schiedskommission hätte 
sie ohne unverhältnismäßig hohen Aufwand anhören 
können. Das wird die Schiedskommission in ihrer er
neuten Beratung nachzuholen haben.

Ziff. 26 Abs. 2 SchK-Richtlinie.
Die Schiedskommission kann in besonders begründeten 
Fällen die Veröffentlichung ihrer Entscheidung mit 
kurzer Begründung in der Hausgemeinschaft, Produk
tionsgenossenschaft oder im Betrieb anordnen.
Die Veröffentlichung einer von der Schiedskommission 
beschlossenen Maßnahme in der Presse oder mit dem 
Lichtbild der Beschuldigten in einer Verkaufsstelle ist 
dagegen nicht zulässig.
KrG Pößneck, Beschl. vom 11. Mai 1967 — S 31/67.
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